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AOK: Abschluss erreicht! 30 Tage Urlaub! Mehr Kohle für Azubis! 
 

Eure Aktionen und Warnstreiks haben Wirkung gezeigt. Es konnte ein Abschluss in der 3. Verhandlungsrunde mit 

den AOKn erreicht werden. Hier die Ergebnisse für Azubis und Dual Studierende auf einen Blick: 

 

Die Tabellenvergütungen der Auszubildenden inkl. Sozialzuschläge werden rückwirkend zum  01.01.2018 um 3,0% 

und  ab 01.03.2019 nochmals um 2,6% erhöht. Der Bruttobetrag wird für Azubis/Dual Studierende auf volle 5 Euro 

aufgerundet. Damit ergeben sich rechnerische Erhöhungen von bis zu 6%!  Die Laufzeit beträgt 24 Monate. 

 

Vor allem im Süden der Republik wurde „ Wir sind fleißig – wir wollen 30 !“   

zum Motto der Tarifrunde. Der Einsatz hat sich gelohnt: 

30 Tage Urlaub  für Auszubildende und Dual Studierende ab diesem Jahr!  

 

Darüber hinaus wurde die Übernahme  der Auszubildenden in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis vereinbart.  

Urlaubs - und Weihnachtsgeld  wird künftig auch für Dual Studierende gezahlt.  

Die vermögenswirksamen  Leistungen  werden ab dem 01.08.18 für alle Auszubildenden auf 13,29€ erhöht.  

Ebenso ist die Einbeziehung in den Zulagentarifvertrag  (Betriebsprämie bzw. Erfolgszulage) geregelt. 

#tarifdeluxe – Weniger ist Wahnsinn. 
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Fragen – Antworten – der Abschluss im Detail: 
 

� Wie lange gilt der Tarifvertrag? Wann beginnt die n ächste Tarifrunde? 

Die Laufzeit beträgt 24 Monate. Sie beginnt am 01.01.18. Damit ist der Tarifvertrag zum 31.12.19 kündbar – 

und die nächste Tarifrunde steht an … denn nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrunde. 

� Wann bekomme ich die höhere Ausbildungsvergütung? 

Die Tabellenvergütungen der Auszubildenden inkl. Sozialzuschläge werden rückwirkend zum 01.01.2018 

um 3,0% und ab 01.03.2019 nochmals um 2,6% erhöht. Für Auszubildende wird der Bruttobetrag auf volle 5 

Euro aufgerundet. Allerdings: Die Rückrechnung und Auszahlung der ersten Vergütungserhöhung ist 

frühestens nach Ablauf der Erklärungsfrist ab dem 04.04.18 möglich. 

� Für wen gilt die Übernahme in ein unbefristetes Arb eitsverhältnis? 

Auszubildende werden nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

übernommen. Die bisherige Regelung wird wortgleich wieder tarifiert, d.h. es gilt nach wie vor u.a. die 

Einschränkung „….soweit nicht mangelnde Leistungsfähigkeit oder sonstige personenbedingte Gründe 

entgegenstehen“.  

� Ab wann gilt der erhöhte Urlaubsanspruch? 

Der Urlaubsanspruch von 30 Tagen gilt ab sofort (dem Urlaubsjahr 2018). 

� Was ändert sich für Dual Studierende? 

Es ist uns gelungen, die Gleichstellung der Dual Studierenden mit Auszubildenden zum/zur 

Sozialversicherungsfachangestellten (Vergütung war bereits geregelt) auch bei Urlaubsdauer, Urlaubsgeld 

(255,65€ Auszahlung im Juli) und Weihnachtsgeld (100% der Ausbildungsvergütung, Auszahlung 

spätestens 1. Dezember) zu vereinbaren. Alle weiteren tariflichen Ausbildungsbedingungen werden im 

Nachgang zur Vergütungsrunde überarbeitet und angepasst. 

� Was bedeutet die Einbeziehung in den Zulagentarifve rtrag für Azubis?  

Auszubildende können ab 01.01.18 auch eine Betriebsprämie  (Auszahlung einer Prämie bei 

betriebswirtschaftlichem Erfolg) bzw. Erfolgszulage  (15% der jährlich gezahlten Erfolgszulagensumme wird 

als Erfolgsprämie verteilt) erhalten. Bisher gab es für Auszubildende lediglich einen Anspruch auf 

Projektzulagen. Die Regelungen des Zulagentarifvertrages werden in den einzelnen AOKn durch 

Dienstvereinbarungen  ausgestaltet.  

� Was hat es mit der Mitgliederbefragung auf sich? 

Die ver.di Mitglieder haben auf Mitgliederversammlungen und im Rahmen einer Onlinebefragung (aok-

tarifrunde.verdi.de) die Möglichkeit ihre Meinung und Feedback zum Tarifabschluss einzubringen. Falls du 

noch kein Mitglied bist: Sei dabei. Bestimm mit! 

 



 

 


